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Verlegeunterlagen 
"PU Underlays"  

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten und eine Anlage. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. 
Z-158.10-220 vom 7. August 2019. Der Gegenstand ist erstmals am 21. August 2018 allgemein 
bauaufsichtlich zugelassen worden.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt. 

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter ge-
hender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungs-
gegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen 
und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum 
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem 
Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich 

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der Ver-
legeunterlagen "PU Underlays". 

Die Produkte sind für die Verlegung unter Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen vorgesehen. 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

2.1.1 Die Verlegeunterlagen in Rollenform müssen aus mit Polyurethan gebundenen minerali-
schen Füllstoffen bestehen, die ein oder beidseitig mit folgenden Kaschierungen versehen 
sein können: 

- metallisierte PET-Folie 

- PP-Vlies  

Die Gesamtdicke der Verlegeunterlagen muss 1,1 mm bis 3,2 mm (±10 %) und das Gesamt-
flächengewicht 1100 g/m² oder 1350 g/m² (bei geringster Dicke) bis 3670 g/m² (bei größter 
Dicke) (±10 %) betragen. 

2.1.2 Die Verlegeunterlagen erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"1 insbesondere hinsichtlich der Emissionsbe-
grenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen und dürfen demgemäß 
in Aufenthaltsräumen verwendet werden. 

 Die Verlegeunterlagen erfüllen die Anforderungen an das Brandverhalten von normal-
entflammbaren Baustoffen der Klasse E-d2/Efl nach DIN EN 13501-12, Abschnitt 11 bzw. 12 
oder Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-13, Abs. 6.2.4 

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Verlegeunterlagen muss mit der beim Deutschen 
Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.  

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelpro-
dukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angege-
benen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer 
Zusammensetzung identisch sein. Die Auflistung der Einzelprodukte ist der Zulassung in der 
Anlage 1 beigefügt. 

2.1.5 Bei der Verwendung der Verlegeunterlagen ist die jeweilige Verarbeitungsanleitung des Her-
stellers zu beachten. Die Verarbeitungsanleitung ist beim Deutschen Institut für Bautechnik 
hinterlegt. 

                                                      
1  Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage 

des DIBt, http://www.dibt.de. 
 Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht. 
2
 DIN EN 13501-1:2010-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1: 

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von 
Bauprodukten 

3
  DIN 4102-1:1998-5 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe - Begriffe, Anforde-

rungen, Prüfungen 
4
  Der Verbund aus Verlegeunterlage und darauf verlegtem Bodenbelag gilt als normalentflammbar, sofern der Boden-

belag mindestens die Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen der Klasse Efl nach DIN EN 13501-1 
oder der Baustoffklasse DIN 4102-B2 erfüllt und entsprechend gekennzeichnet ist. Dabei sind die für Verlegeunter-
lage und Bodenbelag geltenden Randbedingungen (Untergründe, Verlegeart etc.) zu beachten. 
Der Nachweis höherwertigerer Brandverhaltensklassen nach DIN EN 13501-1 oder DIN 4102-1 für den Verbund 
aus Verlegeunterlage und Bodenbelag ist mit dieser Zulassung nicht erbracht und bedarf eines gesonderten bau-
aufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises. 
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